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Informationsblatt 16
Anforderungen an die Ausstattung und das Speisesortiment
für Imbissstände als vorübergehende Einrichtungen
auf Vereins-, Volks-, und Straßenfesten
Grundsätzlich müssen Verkaufseinrichtungen:

1. allseitig bis auf den offenen Teil der Verkaufsseite von Wänden, Decken und Böden umschlossen sein. An der vorderen Verkaufsseite muss das Dach überstehen.
2. über eine Handwaschgelegenheit mit fließenden warmen Wasser (Trinkwasserqualität), Flüssigseife und Einweghandtücher verfügen. Durch den Waschvorgang dürfen die Lebensmittel nicht nachteilig beeinflusst werden.
3. über die erforderlichen Kühl- und Gefriereinrichtungen, sowie über ausreichende Spüleinrichtungen verfügen.
4. eine gute Lebensmittelhygienepraxis zum Schutz der Lebensmittel gegen nachteilige Beeinflussung ist zu gewährleisten.

Personen, die unverpackte Lebensmittel behandeln oder abgeben, müssen saubere 
Kleidung erforderlichenfalls waschbare Schutzkleidung tragen.

Das Rauchen in diesen Einrichtungen ist nicht gestattet

Abfall ist sofort aus dem Zubereitungs- u. Verkaufsbereich zu entfernen und in 

geschlossenen Behältern zu lagern.

Für die Abgabe von Speisen ist folgendes zu beachten:

1. Es besteht Abgabeverbot für leicht verderbliche Lebensmittel (z.B. Mayonnaise, Remoulade, Creme oder Sahne, auch Sahnetorten oder ähnliches), die in privaten Haushalten hergestellt worden sind. Gleiches gilt für Lebensmittel die unter Verwendung dieser leicht verderblichen Produkte hergestellt wurden.
2. Rohes Fleisch und Geflügel sowie Frischfisch müssen vor der Abgabe durcherhitzt werden.
3. An Erzeugnissen im Sinne der Hackfleisch-VO dürfen nur Frikadellen, Bratwürste, Fleischklopse, Bouletten, mit Mürbeschneidern behandelte Fleischzuschnitte (Steaks, Filets und Schnitzel) oder Schaschlik und ähnliche Erzeugnisse behandelt und in den Verkehr gebracht werden, sofern diese Erzeugnisse vor der Abgabe zum Verzehr durcherhitzt werden und entsprechende Einrichtungen die eine sachgemäße Behandlung gewährleisten, vorhanden sind.
Die Erzeugnisse müssen von einem gewerblichen Herstellerbetrieb bezogen werden. Die Abgabe von rohen Hackfleischerzeugnissen, insbesondere von Hackfleischbrötchen ist strengstens verboten
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